
Satzung 
”Bildungsverein am Kreuzpfuhl” e. V.

§ 1 Zweck des Vereins 

Zweck des Vereins ist die Förde-
rung politischer Bildung durch den 
Austausch von Gedanken und 
Meinungen der Bürger auf der 
Grundlage der verfassungsmäßi-
gen Ordnung im Lande Berlin und 
seiner unmittelbaren Umgebung. 
Der Verein will damit einen Beitrag 
zur Entfaltung freien und mündi-
gen Denkens und solidarischen 
Handelns im humanistischen, de-
mokratischen und weltoffenen Sin-
ne leisten. 

Zur Verwirklichung des Satzungs-
zwecks unterbreitet der Verein öf-
fentliche Bildungsangebote, führt 
er pluralistische Streitgespräche 
mit Interessenten zu Fragen der 
Politik, der Geschichte (insbeson-
dere) Weißensees, der Kunst und 
der Kultur. Der Verein fördert die 
Verbreitung von Literatur und 
Kunst, indem Autoren ihre Bücher 
präsentieren, Maler, Grafiker und 
Fotografen ihre Bilder ausstellen 
und musikalisch-literarische Ver-
anstaltungen organisiert werden. 

§ 2 Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen „Bil-
dungsverein am Kreuzpfuhl” e. V. 

Der Verein hat seinen Sitz in der 
Pistoriusstraße 24, 13086 Berlin 
und ist im Vereinsregister beim 
Amtsgericht Charlottenburg unter 
der Nummer . . . . . . . eingetragen. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

Der Verein verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigende Zwecke“ 
der Abgabenordnung. Der Verein 
ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Ziele. Mittel des Vereins dürfen nur 
für die satzungsgemäßen Zwecke 
verwendet werden. Dies ist im 
Haushaltsplan nachzuweisen. 

Es darf keine Person durch Ausga-
ben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütung begüns-
tigt werden. 

§ 4 Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist das Kalender-
jahr.  

§ 5 Mitgliedschaft 

Vereinsmitglieder können natürli-
che volljährige Personen oder 
auch juristische Personen werden. 
Jugendliche unter 18 Jahren be-
dürfen der Erlaubnis der Eltern. 
Stimmberechtigt sind Mitglieder 
erst ab Volljährigkeit. 

Über einen schriftlichen Aufnah-
meantrag entscheidet der Vor-
stand mit einfacher Mehrheit. Bei 
der Ablehnung des Aufnahmean-
trags ist der Vorstand nicht ver-
pflichtet, dem Antragsteller bzw. 
der Antragstellerin die Gründe mit-
zuteilen.  

Ein Anspruch auf Mitgliedschaft 
besteht nicht. 

§ 6 Beendigung der Mitglied-
schaft 

Die Mitgliedschaft endet mit dem 
Tod des Mitglieds, durch freiwilli-
gen Austritt, Ausschluss aus dem 
Verein oder Verlust der Rechtsfä-
higkeit der juristischen Person. 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch 
schriftliche Erklärung gegenüber 
einem vertretungsberechtigten 
Vorstandsmitglied. Er ist nur zum 
Schluss eines Geschäftsjahres un-
ter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von einem Monat zulässig. 

Ein Mitglied kann durch Beschluss 
der Mitgliederversammlung von ei-
ner Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder von ¾ der abgegebenen 
Stimmen ausgeschlossen werden, 
wenn es in grober Weise gegen 
die Vereinsinteressen verstoßen 
hat.  

§7 Mitgliederbeiträge 

Von den Mitgliedern werden Bei-
träge erhoben. Die Höhe des Jah-
resbeitrages und die Fälligkeit wer-
den vom Vorstand mit einfacher 
Stimmenmehrheit festgesetzt. Bei 
Eintritt in den Verein ist ein einma-

liger Betrag von 1,50 € zu entrich-
ten. Der Verein muß ein Konto füh-
ren wo der Vorsitzende, der 
Schatzmeister und die von Ihm be-
auftragten Personen zugriff haben.  

§ 8 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind: 

� die Mitgliederversammlung 

� der Vorstand 

§ 9 Die Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist 
mindestens einmal jährlich vom 
Vorstand unter Einhaltung einer 
Frist von zwei Wochen durch per-
sönliche Einladung mittels einfa-
chen Briefes einzuberufen. Dabei 
ist die Tagesordnung mitzuteilen. 

Wenn das Vereinsinteresse es er-
fordert oder mindestens 1/3 der 
Mitglieder die Einberufung einer 
Mitgliederversammlung fordern, ist 
die Mitgliederversammlung einzu-
berufen. 

Die Mitgliederversammlung ist be-
schlussfähig, wenn 1/5 der Ver-
einsmitglieder anwesend ist. 

Über Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung ist ein Protokoll auf-
zunehmen, das von dem Ver-
sammlungsleiter/der Versamm-
lungsleiterin und dem Schriftfüh-
rer/der Schriftführerin zu unter-
zeichnen sowie allen Mitgliedern 
zugänglich zu machen ist. 

Die Mitgliederversammlung ist für 
folgende Angelegenheiten zustän-
dig: 

1. Wahl, Abberufung und Ent-
lastung des Vorstandes; 

2. Beschlussfassung über Än-
derung der Satzung; 

3. Bestätigung der Jahresab-
schlussrechnung des Ge-
schäftsjahres und des Haus-
haltsplanes für das Folgejahr; 

4. Beschlussfassung bei Verein-
sauflösung; 



5. weitere Aufgaben, soweit sich 
das aus der Satzung oder 
nach Gesetz ergibt.  

Sie fasst die Beschlüsse mit einfa-
cher Stimmenmehrheit der anwe-
senden Mitglieder. 

Vereinsausschlüsse mit Be-
schlussfassung über die Auflösung 
des Vereins erfordern eine 3/4–
Mehrheit der anwesenden Mitglie-
der.  

§ 10 Der Vorstand 

Der Vorstand des Vereins besteht 
aus  

� dem/der Vorsitzenden,  

� dem/der stellvertretenden 
Vorsitzenden,  

� dem Schriftführer/der Schrift-
führerin und dem  

� Schatzmeister/der Schatz-
meisterin sowie  

� mindestens zwei weitere 
Vorstandsmitglieder. 

Der Verein wird gerichtlich und au-
ßergerichtlich durch zwei Vor-
standsmitglieder vertreten.  

Der Vorstand ist für alle Angele-
genheiten des Vereins zuständig, 

soweit sie nicht einem anderen Or-
gan durch Satzung zugewiesen 
sind.  

Dem Schatzmeister/der Schatz-
meisterin obliegt die Führung der 
Kassengeschäfte und die Ausstel-
lung von Spendenbescheinigun-
gen. Er/sie erstellt die Haus-
haltspläne. 

Dem Schriftführer/der Schriftführe-
rin obliegt die Führung der Mitglie-
derliste sowie die Protokollführung 
bei allen Sitzungen des Vorstan-
des und der Mitglieder. 

Der Vorstand wird von der Mitglie-
derversammlung für die Dauer von 
2 Jahren gewählt. Wiederwahl ist 
zulässig. Er bleibt so lange im 
Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. Ge-
wählt ist, wer die einfache Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder 
auf sich vereint. 

Scheidet ein Mitglied des Vorstan-
des während einer Amtsperiode 
aus, wählt der Vorstand ein neues 
Mitglied für den Rest der Amtsdau-
er. 

Der Vorstand entscheidet über die 
Sachverhalte in einfacher Mehr-
heit, bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorsit-
zenden. 

Entscheidungen des Vorstandes 
über die Jahresabschlussrechnung 
des Geschäftsjahres und des 
Haushaltsplanes für das Folgejahr 
bedürfen der Bestätigung durch 
die Mitgliederversammlung.  

§ 11 Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins ist 
durch Beschluss der Mitgliederver-
sammlung nach den Festlegungen 
des § 9 dieser Satzung herbeizu-
führen. 

Im Falle der Auflösung des Ver-
eins oder bei Wegfall seines bishe-
rigen Zweckes fällt das Vereins-
vermögen an die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung, Gesellschaftsanaly-
se und politische Bildung e.V., die 
es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke zu verwenden 
hat.“ 

§ 12 Inkrafttreten 

Vorstehende Satzung wurde am 
05.09.2008 in Berlin von der Mit-
gliederversammlung beschlossen. 
Sie tritt mit der Eintragung in das 
Vereinsregister in Kraft.
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